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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1993

Norm

NahversG §3a

UWG §9b

Rechtssatz

Die Regelungsziele des aufgehobenen § 3 a NahversG und des § 9 b UWG stimmen - weitgehend - überein. Da der VfGH

die vom Gesetzgeber mit der Scha4ung des § 3 a NahversG angestrebten Ziele als im ö4entlichen Interesse liegend

angesehen hat, wird dies auch für die Nachfolgebestimmung zutreffen.
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